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Ortsplanung Fräschels durch den Kanton bis auf Weiteres sistiert 

 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner  

 

Wie Sie vielleicht in der Presse erfahren haben, muss der Kanton die Prüfung von über 50 Ortsplänen 

sistieren – unter anderem auch unsere. Obwohl am 15. Dezember 2017 die Raumplanungs-, Umwelt- und 

Baudirektion (RUBD) die Gemeinden nach Absprache mit dem Bundesamt für Raumentwicklung 

informierte, dass die Dossiers für Gesamtrevisionen von Ortsplänen (OP), die vor der Annahme durch den 

Staatsrat des neuen kantonalen Richtplans – also vor dem 2. Oktober 2018 öffentlich aufgelegt werden – 

gemäss altem Richtplan geprüft würden, hat dem RUBD das Kantonsgericht einen Strich durch die 

Rechnung gemacht. 

Das Kantonsgericht hat die Übergangszeit zwischen altem und neuem Recht aufgehoben und hält fest, 

dass die RUBD bei der Prüfung der OP-Dossiers direkt die Regeln des neuen kantonalen Richtplans 

anwenden muss.  

Der Gemeinderat hat die RUBD angefragt, inwieweit Fräschels tatsächlich betroffen ist. Die Antwort war, 

«dass auf der Grundlage einer vorgängigen Überprüfung, welche das Bau- und Raumplanungsamt  

(BRPA) erstellt hat, es scheint, dass das Dossier in seiner gegenwärtigen Ausführung deutlich betroffen 

ist (im Falle einer direkten Anwendung des neuen kantonalen Richtplans).» 

Gemäss RUBD «würde das nicht bedeuten, dass die von Fräschels vorgenommenen Arbeiten insgesamt 

nochmals aufgenommen werden müssen, aber eine Anpassung des Dossiers wird vermutlich notwendig 

sein.»  

Das heisst, dass die Bearbeitung des Dossiers ausgesetzt wird, solange der Entscheid des 

Bundesgerichts über die Beschwerde nicht bekannt ist.  

Sobald die Überprüfung der Ortsplanungsdossiers erfolgen kann, lässt uns das BRPA eine Voranalyse 

über die Folgen einer möglichen Anwendung des neuen kantonalen Richtplans zukommen. Das BRPA 

schätzt, dass es den betroffenen Gemeinden alle Voranalysen bis spätestens Ende Januar 2020 

übermitteln kann. 

Der Gemeinderat begrüsst die Bemühungen der RUBD, hält jedoch fest, dass wenn das BRPA die 

Dossiers deutlich schneller bearbeitet hätte, sehr wahrscheinlich die OP-Revision von Fräschels längst 

genehmigt wäre. So muss erneut zugewartet werden, die Bauzonendimensionierung ist immer noch nicht 

gelöst (weil nicht geprüft) und notabene – es wird wieder Geld kosten.  



Qualität des Trinkwassers im Verteilernetz 2019 

Sämtliche bisher im Jahr 2019 durchgeführten Trinkwasserproben entsprachen, soweit untersucht, den 

chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung. Die Analysen ergaben 

einen Nitratgehalt von 27 mg/l (Toleranzwert = 40 mg/l), die Gesamthärte (Kalkgehalt) beträgt 36.4 

französische Härtegrade. Bei dieser Wasserqualität – unser Grundwasser ist Trinkwasser – erübrigt sich 

jegliche Behandlung. 

Erteilte Baubewilligungen Januar – August 2019 

Gesuchsteller Projekt Bewilligung erteilt 

B. Hug 
Schmiedstr. 23 
3284 Fräschels 

Autounterstand, Wechsel 
Heizsystem: neu WP 
Luft/Wasser, aussen aufgestellt, 
Sonnenkollektoren 

22.01.19 (klein mit Gutachten 
AfU / Feuerinspektorat)  

D. + U. Hurni 
Ch. des Jordils 7 
1789 Lugnorre 

Ersatz Ölheizung durch 
Erdsonden WP (Bühne 10, 
Parzelle 729) 

22.01.19 (klein mit Gutachten 
AfU / Feuerinspektorat) 

Gemeinde Fräschels 
Unterstand für eine überdachte 
Feuerstelle (Parzelle 829), 
Parkplatz (Parzelle 265) 

08.03.19 (klein mit Gutachten 
WaldA, 2. Forstkreis Sense-
See) 

C. Julmy 
Schmiedstr. 45 
3284 Fräschels 

Terrassenüberdachung 10.05.19 (klein) 

I. + Ch. Hurni 
Berg 50  
3284 Fräschels 

Neubau Halle für Lagerung und 
Aufbereitung Gemüse 
(Moosgasse 20, Parzelle 113) 

14.06.19 provisorisch / 30.08.19 
definitiv 

Photovoltaikanlagen Januar – August 2019 (nur meldepflichtig) 

Gesuchsteller Projekt 

M. + M. Lehmann 
Bühne 8, 3284 Fräschels 

Thermische Solaranlage auf 
best. Dach, 5.54 m2 

 

Öffentlicher Briefkasten der Post / Anschlagkasten der Gemeinde – neue Standorte 

Der öffentliche gelbe Briefkasten der Post wurde neu an die Fassade der Gemeindeverwaltung 

(Schulhaus) montiert. Die beiden Anschlagkasten der Gemeinde werden demnächst ebenfalls an die 

Fassade dieses Gebäudes versetzt. Auf diese Weise kann der bestehende Parkplatz der 

Gemeindeverwaltung erweitert werden. 

Feuerwehrreglement – Info Feuerwehrersatzabgabe 

Mit Inkrafttreten des neuen Feuerwehrreglements (11.09.2018) sind auch Personen, welche eine 

Erstlehre oder ein Studium (bis zum 25. Altersjahr) absolvieren von der Feuerwehrersatzabgabe / 

Dienstpflicht befreit. Wir bitten alle betroffenen Personen sich bis spätestens Ende November 2019 mit 

der Kopie eines entsprechenden Nachweises bei der Gemeindeverwaltung zu melden, damit die 

Mutationen rechtzeitig erfolgen können.  



Details zu den Bedingungen und weitere Informationen können dem neuen Feuerwehrreglement 

entnommen werden, welches auf unserer Gemeindehomepage publiziert ist.  

Wichtige Termine:  

Ablesen der Wasseruhren – Selbstdeklaration mit Talon 

Jeweils im Oktober des laufenden Jahres sind die Zählerstände der Wasseruhren abzulesen. Wir bitten 

die Liegenschaftseigentümer beiliegenden Talon im Anhang innerhalb der Kalenderwoche 43 

(21.10. – 27.10.19) auszufüllen und bis spätestens Donnerstag, 31.10.2019 an die 

Gemeindeverwaltung zu übermitteln. Bei Bedarf werden Nachkontrollen zum Vergleich der uns 

gemeldeten Daten vorgenommen. Bei Problemen mit der Wasserversorgung wenden Sie sich an die 

Gemeindeverwaltung Tel. 031 755 69 46 oder 079 430 30 69. 

Informationsveranstaltung Feuerwehr Kerzers 

Haben Sie Interesse an der Feuerwehr? Wir suchen laufend geeignete Frauen und Männer. 

Sie bringen folgende Voraussetzungen mit: 

• Wohnort Fräschels 

• Alter 20 bis 40 Jahre 

• Bereitschaft zur Ausbildung 

• Bereitschaft Pikettdienst zu leisten 

• Bereitschaft 8 bis 10 Übungen im Jahr besuchen 

 

Die Feuerwehr Kerzers bietet Ihnen: 

• Aufnahme in eingespielte, kameradschaftliche Teams 

• eine gründliche Ausbildung 

• regelmässige Weiterbildung 

• Befreiung von der Ersatzabgabe 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, besuchen Sie den Infoabend am Mittwoch,  

06. November 2019 um 19.30 Uhr im Feuerwehrlokal, Moosgasse 32, in Kerzers. 

Papier- und Kartonsammlung  

Am Freitag, 08. November 2019 findet die Papier- und Kartonsammlung statt. Altpapier und Karton 

können Sie bereits am Donnerstagabend, 07. November, von 18.00 bis 19.00 Uhr beim Bahnhof abgeben. 

Bitte bündeln Sie Karton und Papier separat, da es sich nicht um den gleichen Abnehmer handelt (Flugblatt 

s. Anhang).  



Heckenschnitt 

Bäume und Hecken entlang der Gemeinde- und Kantonalstrasse sowie Trottoirs sollten nach den 

gesetzlichen Vorschriften bis anfangs November eines jeden Jahres geschnitten werden, damit der 

vorgeschriebene Abstand zu den Strassenrändern wieder eingehalten wird. 

Bäume 
5.0 m. Äste, die in die Fahrbahn reichen, müssen über die Fahrbahn 

bis auf 5 m Höhe geschnitten werden. 

Hecken (Lebhäge)  
höchstens 90 cm 
hoch 

• auf geraden Strecken müssen die Zweige längs der öffentlichen 

Strassen einen Abstand von mindestens 1,65 m vom 

Strassenrand aufweisen. Sie müssen jedes Jahr vor dem  

1. November geschnitten werden.  

• in Kurven und in deren Anfahrt sind Bepflanzungen innerhalb der 

Baugrenzen untersagt, wenn sie die Sicht der Benützer behindern. 

 

Wir bitten daher alle Liegenschaftsbesitzer, Hecken, Sträucher, Bäume und andere Bepflanzungen 

spätestens bis zum 30. November 2019 zurückzuschneiden. Bäume und Hecken, welche nicht 

geschnitten werden und die Sicherheit der Strassenbenützer massiv gefährden, werden nach vorgängiger 

Ankündigung von der Gemeinde zum Schneiden in Auftrag gegeben und dem jeweiligen Eigentümer in 

Rechnung gestellt. Die letzte Grüngutabfuhr ist am 02. Dezember 2019.  

Ausweis KulturLegi 

Die Gemeinde Fräschels hat mit der CARITAS Freiburg einen Vertrag betreffend KulturLegi 

abgeschlossen.  

 

Bis zu 70% Nachlass auf Angebote aus den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit! 

Sie lieben die Musik, das Theater oder auch Kinobesuche? Sie möchten am kulturellen Leben zu 

bezahlbaren Preisen teilnehmen? Dann ist die KulturLegi genau das Richtige für Sie!  

 

Was ist die KulturLegi? 

Die KulturLegi ermöglicht Menschen mit einem geringen Einkommen die Möglichkeit von Preisnachlässen 

für Aktivitäten wie Kino-, Schwimmbad-, Theater- und Konzertbesuche, für Zeitungsabonnemente und 

vieles mehr zu profitieren.  

 

Wer kann die KulturLegi erhalten? 

Sie können die KulturLegi beantragen, wenn Sie eine Prämienverbilligung bei der Krankenkasse, 

Ergänzungsleistungen für AHV/IV oder eine Studienbeihilfe erhalten, Sozialhilfe empfangen oder seit mehr 

als 9 Monaten eine Lohnpfändung haben und in einer der Partnergemeinden der KulturLegi wohnhaft sind. 

Dazu gehört auch Ihre Gemeinde! 



 

Was sind die Angebote der KulturLegi? 

Die Liste der Angebotspartner mit rund 120 Angeboten allein im Kanton Freiburg finden Sie auf der 

Internetseite www.kulturlegi.ch/freiburg-und-region. Profitieren Sie zum Beispiel von 30% Nachlass auf 

das Jahresabonnement der Freiburger Nachrichten, 50% und mehr beim Kultur im Podium in Düdingen, 

50% auf einen Besuch des Zirkus Knie, 40% im Alpamare Pfäffikon, 30% in der Eishalle St. Leonhard, 

70% auf alle Lager-, Weekend-, Kurs- und Mitgliederbeiträge bei Jubla Scharen und Jubla 

Kantonalverbänden, Gratismuseumsbesuche und vieles mehr. Sie können sie sowohl im Kanton Freiburg 

als auch in der gesamten Schweiz nutzen.  

 

Wie funktioniert die KulturLegi?  

Legen Sie Ihre KulturLegi einfach an der Kasse der Angebotspartner der KulturLegi vor.  

 

Was kostet die KulturLegi? 

Die KulturLegi ist kostenlos und in der gesamten Schweiz gültig.   

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Caritas Freiburg, Tel. 026 321 18 54. 

Beiliegender Anmeldetalon kann ebenfalls bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 

 

 

                 Der Gemeinderat 

  



Verschiedenes:  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

  



 



 
 


